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Satzung zur Änderung 

der Bayreuth-Track-Satzung 

der Universität Bayreuth 

vom 24. September 2021 

Auf Grund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Univer-

sität Bayreuth folgende Satzung: 

§ 1 

Die Bayreuth-Track-Satzung der Universität Bayreuth vom 16. Januar 2019 (AB UBT 2019/002) wird wie 

folgt geändert: 

1. In § 7 Satz 2 wird das Wort „müssen“ ersetzt durch das Wort „sollen“. 

2. In § 9 wird folgender Satz 5 angefügt: 

„5Wenn das Dienstverhältnis nach Art. 15 Abs. 1a BayHSchPG verlängert wird, verlängert sich die 

Zeit bis zur Zwischenevaluation im Einvernehmen mit der Juniorprofessorin bzw. dem Juniorpro-

fessor entsprechend.“ 

3. In § 10 Satz 2 wird der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und folgender Halbsatz angefügt: 

„§ 9 Sätze 4 und 5 gelten entsprechend.“ 

4. In § 12 Satz 1 wird der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und folgender Halbsatz angefügt: 

„die Gesamtdauer verlängert sich im Falle des § 9 Satz 5 um den entsprechenden Zeitraum.“ 

5. In § 13 wird folgender Satz 7 angefügt: 

„7Wenn das Dienstverhältnis nach Art. 15 Abs. 1a BayHSchPG verlängert wird, verlängert sich die 

Zeit bis zur Tenure-Evaluation im Einvernehmen mit der Juniorprofessorin bzw. dem Juniorpro-

fessor entsprechend.“ 

6. In § 14 Satz 2 wird der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und folgender Halbsatz angefügt: 

„§ 13 Sätze 6 und 7 gelten entsprechend.“ 
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§ 2 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 25. September 2021 in Kraft. 

 

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Senats der Universität Bayreuth vom 22. September 2021 

und der Genehmigung des Präsidenten der Universität Bayreuth vom 23. September 2021,  

Az. O 1104 - PRK. 

Bayreuth, 24. September 2021  UNIVERSITÄT BAYREUTH 
  DER PRÄSIDENT 

   
  Professor Dr. Stefan Leible 

Diese Satzung wurde am 24. September 2021 in der Hochschule niedergelegt. 

Die Niederlegung wurde am 24. September 2021 durch Anschlag in der Hochschule bekannt gegeben. 

Tag der Bekanntmachung ist der 24. September 2021. 

Bayreuth, 24. September 2021  UNIVERSITÄT BAYREUTH 
  DER PRÄSIDENT 

   
  Professor Dr. Stefan Leible 
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